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Erster Teil:

Einleitung

A. Problemdarstellung

Die Stärkung der Stellung der Kreativen sowie deren angemessene Beteiligung 
am wirtschaftlichen Nutzen ihrer Werke ist das fortwährende Reformziel im Be
reich des Urhebervertragsrechts.1 Zu diesem Zweck wurde bereits im Jahr 2002 
der Anspruch des Urhebers auf eine angemessene Vergütung als Gegenleistung 
für die Einräumung von Nutzungsrechten an seinem Werk oder die Erlaubnis zur 
Werknutzung normiert.2 Eine geeignete Lösung zur Bestimmung der Angemes
senheit sah der Gesetzgeber in einer Selbstregulierung durch die Betroffenen, die 
über die erforderliche Branchenkenntnis verfügen. Zwischen Kreativverbänden 
und Verwertergruppen bzw. einzelnen Verwertern auf Augenhöhe ausgehandelte 
Regeln gelten als fair.3 Kollektive Vergütungsinstrumente seien daher geeignet, 
den Begriff der Angemessenheit als generalisierte Maßstäbe auszufüllen und so 
neben den individualvertraglichen Mechanismen die gerechte Beteiligung der 
Kreativen an den Erlösen aus der Verwertung sicherzustellen.4

Mit Einführung der Möglichkeit zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungs
regeln betrat der Gesetzgeber im Jahr 2002 „juristisches Neuland“5. Zuvor stan
den den Betroffenen lediglich Tarifverträge als kollektives Regelungsinstrument 
zur Verfügung. Diese können neben arbeitsrechtlichem Sozialschutz auch ur
heberrechtliche Klauseln für Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnliche Personen 
enthalten. Nach tarifvertraglichem Vorbild sollte auch für freiberuflich tätige 

1 Vgl. nur Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern, 
BT- Drs. 14/8058, S.  1; Regierungsentwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des 
Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung, BTDrs. 18/8625, 
S.  1, 12.

2 Eingeführt durch das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und 
ausübenden Künstlern vom 28.03.2002, BGBl. I S.  1155.

3 BT-Drs. 18/8625, S.  18.
4 Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und 

ausübenden Künstlern, BT-Drs. 14/6433, S.  12.
5 v. Becker, ZUM 2005, 303; zu Gesamtverträgen erstmals Professorenentwurf, GRUR 2000, 

765 (772).
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Kreative die Möglichkeit geschaffen werden, kollektive Regelungen über ur
heberrechtliche Nutzungsvergütungen aufzustellen. Verwiesen wurde auch auf 
die USamerikanischen guild agreements im Bereich der Filmwirtschaft, die 
zwischen Gewerkschaften und Produzenten ausgehandelt werden und zwingen
de Mindestvergütungen sowie Beteiligungsregeln vorsehen. Gemeinsame Ver
gütungsregeln wurden neben Tarifverträgen zum zweiten Element des kollek
tiven primären Urhebervertragsrechts. Beide kollektiven Regelungsinstrumente 
wirken entsprechend der vom Gesetzgeber angenommenen Fairness auf den Ver
gütungsanspruch der Kreativen. Eine Vergütung in der Höhe, wie sie in gemein
samen Vergütungsregeln festgelegt ist, gilt unwiderlegbar als angemessen. Eine 
tarifvertraglich bestimmte Nutzungsvergütung schließt den Anspruch auf ange
messene Vergütung von vornherein aus. 

Mit der jüngsten Reform6 aus dem Jahr 2016 verfolgte der Gesetzgeber weiter 
das Ziel, eine faire Beteiligung der Kreativen an den Verwertungserlösen zu er
reichen. Zur Verbesserung der Durchsetzung des Anspruchs auf angemessene 
Vergütung wurde auch das Recht der gemeinsamen Vergütungsregeln refor
miert.7 Anlass zur Reform gab die fortwährende Kritik, die Ziele des Urheberver
tragsrechts seien noch nicht in ausreichendem Maße verwirklicht worden.8 Ins
besondere die kollektiven Instrumente hätten bis heute nicht die gewünschte 
Wirkung gezeigt.9 Der letztgenannte Einwand erscheint bereits insoweit berech
tigt, als es bis heute nicht wie gewünscht in allen Branchen und für alle Berufs
gruppen zur Aufstellung von gemeinsamen Vergütungsregeln gekommen ist. 
Gründe dafür können die entgegengesetzten Ausgangspositionen sowie formale 
Schwierigkeiten, wie die Feststellung der Voraussetzungen nach §  36 Abs.  2 
UrhG, sein. Auch auf den geringen Organisationsgrad der Kreativen kann der 
mangelnde Erfolg der kollektivrechtlichen Lösung zurückgeführt werden.

6 Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künst
ler auf angemessene Vergütung vom 20.12.2016, BGBl. I S.  3037.

7 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zum 
Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und aus
übenden Künstler auf angemessene Vergütung, BT-Drs. 18/10637, S.  1 f.; BT-Drs. 18/8625, 
S.  1 f.

8 Gesetzesentwurf der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 17/11040, S.  1; Dreizehnter Zwischen-
bericht der Enquete-Kommission „Internet und Digitale Gesellschaft“, BT-Drs. 17/12542, S.  86; 
vgl. auch Schulze, GRUR 2005, 828 (32).

9 Vgl. Lucas-Schloetter, GRUR 2017, 235 (240); Obergfell/Zurth, ZGE/IPJ 8 (2016), 1 (7); 
Pfennig, ZUM 2015, 443 (444); Schack, in: Stern/Peifer/Hain, Gelungen oder reformbedürftig?, 
55 (67); Tolkmitt, GRUR 2016, 564 (565). Für eine ersatzlose Abschaffung Sprang, ZUM 2010, 
116 (118). Positiv hingegen Katzenberger, in: Obergfell, Zehn Jahre reformiertes Urheber
vertragsrecht, 55 (69); für die Film- und Fernsehbranche Castendyk, ZUM 2013, 709. Positiv 
zu den Auswirkungen der Reform auch Dietz, GRUR Int 2015, 309 (316); Schimmel, ZUM 
2010, 95 (106 f.); Weber, ZUM 2013, 740 (744).
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Soweit kollektive Regelungen erfolgreich aufgestellt werden konnten, erscheint 
fraglich, ob es sich dabei aus Sicht der Betroffenen tatsächlich um taugliche An
gemessenheitsmaßstäbe handelt. So wird bemängelt, die GVR Belletristik hätten 
die sich eingebürgerten und damit üblichen, aber keineswegs angemessenen Ver
gütungsstaffeln nicht korrigieren können.10 Weiter wurde von einem unbeteilig
ten Verband kritisiert, die vom DJV und der dju mit dem BDZV in den GVR Ta-
geszeitungen und GVR Bildbeiträge aufgestellten Honorare für Text und Bild
beiträge in Tageszeitungen würden zu niedrige Honorare zementieren, die freien 
Journalismus nicht möglich machen.11 Tatsächlich liegen die festgelegten Maß
stäbe unter denen des TV Freie Journalisten. Auch in Tarifverträgen bestimmte 
Beteiligungen werden als unangemessen kritisiert, soweit sie Vergütungsbestim
mungen für Berufsgruppen vorsehen, die an den Verhandlungen nicht bzw. nicht 
ausreichend beteiligt waren. So werden beispielsweise die Beteiligungssätze der 
Filmschaffenden nach dem ETV Erlösbeteiligung Kinofilm, der zwischen dem 
BFFS zusammen mit ver.di und der Allianz Deutscher Produzenten – Film & 
Fernsehen e.V.12 ausgehandelt wurde, bemängelt.13

Diese Kritik zeigt, dass der Gesetzgeber kollektive Regelungen als zwingend 
angemessen ansieht, die sich in der Praxis keiner großen Akzeptanz unter den 
potentiell Betroffenen erfreuen. Die kollektiven Regelungsinstrumente sollten 
daher einer Überprüfung hinsichtlich ihrer Wirkung unterzogen werden. Gerade 
im Hinblick darauf, dass die Stellung der Kreativen durch das Urhebervertrags
recht gestärkt werden soll, ist zu untersuchen, inwieweit die Wirkung der kollek
tiven Instrumente eine solche Stärkung hinreichend bewirken kann. Vertreter der 
Literatur gehen stets davon aus, dass sich kollektive Vergütungsregeln ausschließ
lich positiv für die Urheber auswirken, da der Urheber im Falle ihres Bestehens 
die Unangemessenheit einer darunterliegenden Vergütung nicht mehr beweisen 
müsse.14 Es erscheint jedoch fraglich, ob beide Instrumente eine solche Wirkung 
tatsächlich gewährleisten. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die mit 
der jüngsten Gesetzesreform eingeführten §§  36b und 36c UrhG zu untersuchen.

Das Instrument der gemeinsamen Vergütungsregeln wirft auch im Übrigen 
eine Vielzahl von Fragen auf, die in der Literatur und Rechtsprechung bisher 
uneinheitlich beantwortet oder gar nicht erst hinreichend thematisiert wurden. 

10 Vgl. Schimmel, in: Stern/Peifer/Hain, Gelungen oder reformbedürftig?, 119 (134).
11 Freischreiber, Stellungnahme zu den GVR Tageszeitungen.
12 Im Folgenden Produzentenallianz.
13 Vgl. Schimmel, in: Stern/Peifer/Hain, Gelungen oder reformbedürftig?, 119 (132), der in 

den Ergebnissen des Ergänzungstarifvertrags zwischen ver.di/BFFS und der Produzentenallianz 
„keine berauschenden Werte“ sieht.

14 Vgl. hinsichtlich des Bestehens gemeinsamer Vergütungsregeln Schulze, in: Dreier/Schulze, 
§  32 Rn.  1.
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Mit Einführung des Instruments übertrug der Gesetzgeber Mechanismen des 
 Tarifvertragssystems auf freie Urheber.15 Während beide Kollektivregelungen in 
einigen Punkten unterschiedlich voneinander ausgestaltet wurden, ist der Grad 
der Übereinstimmung in anderen Punkten unklar. Aus diesem Grund bedarf es 
eines Vergleichs beider Instrumente. Ungeklärt erscheint insbesondere die Wir
kung gemeinsamer Vergütungsregeln bezogen auf die Personen, für die sie Gel
tung entfalten sollen. Während Tarifverträge grundsätzlich mitgliedschaftlich 
wirken, kommt eine Geltung gemeinsamer Vergütungsregeln als branchenweite 
Angemessenheitsmaßstäbe in Betracht. Einer Untersuchung bedürfen weiter die 
Anforderungen, die an die Parteien gemeinsamer Vergütungsregeln gestellt wer
den, sowie die Frage nach einer Möglichkeit zur Kündigung. Unterschiedlich 
beurteilt wird auch die Rechtsnatur.

B. Untersuchungsgegenstand

Zur Untersuchung dieser Fragen wird das Instrument der gemeinsamen Vergü
tungsregeln im Folgenden dem System der Tarifverträge gegenübergestellt. Bei
de Instrumente werden auf ihre Wirkung auf den Vergütungsanspruch des Ur
hebers sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht.

Auf die Darstellung einiger Grundlagen (Zweiter Teil) folgt zunächst die Un
tersuchung der Wirkung der kollektiven Regelwerke (Dritter Teil). Zu klären ist 
insbesondere, unter welchen Voraussetzungen den Instrumenten eine für den 
Verwerter sowie für den Urheber vorteilhafte Wirkung zukommt. Die Untersu
chung beschränkt sich auf die Wirkung der Instrumente auf den Anspruch des 
Urhebers auf angemessene Vergütung nach §  32 UrhG. Die Ausführungen kön
nen jedoch in weiten Teilen auf den Anspruch auf weitere Beteiligung gemäß 
§  32a UrhG übertragen werden. Zu untersuchen ist weiter, welche Wirkung den 
Instrumenten als Indiz der Angemessenheit zukommt.

In einem weiteren Teil (Vierter Teil) werden die Instrumente einander hin
sichtlich der Parteien, des Aufstellungsverfahrens, möglicher Konkurrenzlösun
gen, des Regelungsgehalts, der zeitlichen Geltung sowie etwaiger Kontrollmög
lichkeiten gegenübergestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den gemeinsamen 
Vergütungsregeln als das jüngere und daher wandlungsfähigere Instrument. Das 
Tarifvertragssystem wird in den für einen Vergleich notwendigen und als sinn
voll erachteten Punkten dargestellt. Eine abschließende Untersuchung des Tarif
vertragsrechts kann und soll in diesem Rahmen nicht geliefert werden.

15 Ory, FS Schwarz, 43 (45); vgl. auch Thüsing, GRUR 2002, 203 (206), der gemeinsame 
Vergütungsregeln der Gesetzeskonzeption nach als Tarifsurrogat ansieht. Eine enge Anlehnung 
sieht auch Berger, ZUM 2010, 90 (92).
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Im Verlauf der Untersuchung sollen einige Regelungsvorschläge aufgegriffen 
werden, die bislang nicht umgesetzt wurden und auf ihre Tauglichkeit, der Ver
besserung des Instruments zu dienen, hin überprüft werden. Besonderer Beach
tung unterliegen die Gesetzesänderungen der jüngsten Urhebervertragsrechts
reform. So ist zu untersuchen, inwieweit die vom Gesetzgeber reformierten Vor
schriften bestehende Defizite der gemeinsamen Vergütungsregeln tatsächlich 
ausgleichen konnten und ob die Wirkung kollektiver Instrumente auf den Ver
gütungsanspruch der Urheber tatsächlich der Stärkung ihrer Stellung dient. Sind 
gemeinsame Vergütungsregeln „der Schlüssel zu einem fairen, zeitgemäßen und 
zugleich hinreichend flexible[n] Urhebervertragsrecht“16? Trägt die Reform 2016 
tatsächlich dem Ziel der Verbesserung der Durchsetzung des Anspruchs auf an
gemessene Vergütung Rechnung?

C. Eingrenzung

Untersucht wird die Wirkung der kollektiven Vergütungsinstrumente auf den An
spruch des Urhebers auf angemessene Vergütung. Gleichwohl ist nicht ausge
schlossen, die Ausführungen auch auf ausübende Künstler zu übertragen. Über 
die Verweisungsnorm §  79 Abs.  2a UrhG, die seit der Gesetzesreform 2016 den 
ursprünglichen §  79 Abs.  2 S.  2 UrhG a. F. ersetzt und auch alle zuletzt geänder
ten Ansprüche erfasst,17 steht der Anspruch auf eine angemessene Vergütung 
grundsätzlich auch ausübenden Künstlern zu. Grund für die Gleichbehandlung 
ist, dass die wirtschafts, sozial, und kulturpolitische Lage beider kreativen Be
rufsgruppen gleich zu beurteilen ist.18 Darüber hinaus können über §  70 Abs.  1 
UrhG Herausgeber wissenschaftlicher Ausgaben und über §  72 Abs.  1 UrhG 
Licht bildner den Vergütungsanspruch geltend machen, nicht jedoch Inhaber 
sonstiger verwandter Schutzrechte.19 Zur Vereinfachung wird im Folgenden fast 
ausschließlich von Urhebern oder Kreativen gesprochen.

Aus dem Anwendungsbereich des §  32 UrhG ergibt sich eine Begrenzung auf 
die Primärebene des Urhebervertragsrechts, d. h. auf Verträge zwischen Urhe
bern und Erstverwertern.20 Rechteeinräumungen auf nachfolgenden Stufen der 
Verwertungskette bleiben größtenteils unberücksichtigt. Verwertungsgesellschaf

16 Arbeitskreis Urheberrecht der SPD-Bundestagsfraktion, Thesenpapier zur Reform des 
Urhebervertragsrechts, S.  1.

17 BT-Drs. 18/8625, S.  30 f.
18 BT-Drs. 14/6433, S.  10.
19 Vgl. nur Dietz/Haedicke, in: Schricker/Loewenheim, §  32 Rn.  1.
20 Kotthoff, in: Dreyer/Kotthoff/Meckel/Hentsch, §  32 Rn.  3; Schricker/Haedicke, in: Schricker/ 

  Loewenheim, §  32 Rn.  8.
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ten sind keine Schuldner einer angemessenen Vergütung nach §  32 UrhG, da sie 
die Rechte der Urheber treuhänderisch wahrnehmen. Es handelt sich um ein Ver
hältnis eigener Art, in dem es an einer gestörten Vertragsparität fehlt, weil der 
Vertragspartner im Interesse der Kreativen handeln soll.21

Nicht zuletzt aufgrund der vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesenen 
Verfassungsbeschwerden22 wird vorliegend von der Verfassungsmäßigkeit der 
gegenwärtigen Gesetzeslage ausgegangen.23 Die Koalitionsfreiheit nach Art.  9 
Abs.  3 GG betreffende Fragen können nur vereinzelt aufgegriffen werden. So 
bleibt etwa außen vor, ob das Bestehen des Instruments der gemeinsamen Vergü
tungsregeln die Erfolgschancen bezogen auf den Abschluss von Tarifverträgen 
negativ beeinträchtigt.24 Auch die das Instrument der gemeinsamen Vergütungs
regeln betreffende kartellrechtliche Problematik kann im Rahmen der vorliegen
den Untersuchung nicht umfassend dargestellt werden. Es ist daher davon auszu
gehen, dass es sich bei §  36 UrhG um eine nach nationalem sowie europäischem 
Recht zulässige Ausnahme zum Kartellverbot handelt,25 sofern gemeinsame Ver
gütungsregeln nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis überhaupt kartell
rechtliche Relevanz aufweisen.26 

Schließlich vermag es die vorliegende Untersuchung nicht, den Inhalt kollek
tiver Vergütungsregeln auf seine Angemessenheit hin zu untersuchen. Eine ob
jektive Bemessung des „gerechten Preises“ für schöpferische Leistungen ist 
 ohnehin nicht möglich. Die Leistungsbestimmung ist vielmehr das Resultat von 
Angebot und Nachfrage. Daher ist grundsätzlich von der Fairness und Angemes
senheit der ermittelten Vergütungsmaßstäbe als Ergebnis kollektiver, subjektiver 
Preisbestimmung auszugehen. Untersuchungsgegenstand ist allein der rechtliche 

21 Berger, in: Berger/Wündisch, §  2 Rn.  49; vgl. auch Czychowski, in: Fromm/Nordemann, 
§  32 Rn.  19; Schricker/Haedicke, in: Schricker/Loewenheim, §  32 Rn.  4; Wandtke/Grunert, in: 
Wandtke/Bullinger, §  32 Rn.  7.

22 BVerfG, NJW 2014, 46 – Drop City.
23 Für eine kurze Darstellung der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung siehe Zweiter Teil: C.
24 Vgl. Hensche/Schimmel, in: Däubler, 3.  Aufl. 2012, Einl. Rn.  928, nach deren Ansicht 

dies hinzunehmen ist.
25 Vgl. BT-Drs. 14/6433, S.  12; Schack, GRUR 2002, 853 (857). Einen Verstoß gegen das 

europäische Kartellrecht vermuten bzw. nehmen an Flechsig/Hendricks, ZUM 2002, 423 
(425); Nordemann, GRUR 2007, 203 (210); Ory, NJW 2017, 753 (756 f.); Thomas, in: Ory/
Cole, Reform des Urhebervertragsrechts, 47; Tolkmitt, GRUR 2016, 564 (569); ders., FS Born
kamm, 991 (1000); offengelassen durch BGH, NZKart 2017, 315 – Gemeinsame Vergütungs-
regeln Tageszeitungen. Dem Bundeskartellamt liegt eine erneute Anfrage des BDZV und des 
VDZ zur kartellrechtlichen Zulässigkeit gemeinsamer Vergütungsregeln vor. Auf eine erste An
frage hin versicherte das Amt lediglich, dass im Falle einer später festgestellten Kartellrechts
widrigkeit kein Bußgeldverfahren eingeleitet werde, vgl. journalist, Artikel vom 08.03. 2018.

26 Siehe dazu die Ausführungen zur Rechtsnatur unter Dritter Teil: A.II.4, ohne jedoch eine 
umfassende Untersuchung zu liefern.
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Rahmen der Instrumente sowie die Voraussetzungen für ihre Wirkung als zwin
gende Angemessenheitsmaßstäbe. Auf eine ausführliche Darstellung der aufge
stellten Vergütungshöhen wird hingegen verzichtet.





Zweiter Teil:

Grundlagen

A. Regelungsgehalt des Urheber und Urhebervertragsrechts

Das Urheberrecht dient dem Schutz des Urhebers sowie seiner Beziehung zu 
seinem Werk1 und soll mit seinen Vorschriften einen Interessenausgleich zwi
schen Kreativen, Verwertern, Intermediären und Endnutzern schaffen.2 Dem Ur
heber als Schöpfer seines Werks stehen neben seinen Urheberpersönlichkeits
rechten verschiedene Verwertungsrechte zu. Diese sind gemäß §  29 Abs.  1 UrhG 
entsprechend der dem deutschen Urheberrecht zugrunde liegenden monistischen 
Theorie, nach der Persönlichkeits und Verwertungsrechte eine Einheit bilden, 
unter Lebenden nicht übertragbar.3 Der Urheber kann jedoch gemäß §  29 Abs.  2 
UrhG in die Verwertung seines Werks einwilligen und Verwertern die jeweils 
erforderlichen Nutzungsrechte daran einräumen. Das Urhebervertragsrecht dient 
der Regelung der durch die Einräumung entstehenden Vertragsbeziehungen. Es 
regelt folglich die Rechtsbeziehung zwischen Urheber und Verwerter.4 Vorgaben 
dafür liefern die §§  31 ff. UrhG.5 

Das primäre Urhebervertragsrecht soll die Interessen von Urhebern und Ver
wertern in Ausgleich bringen.6 Zu diesem Zweck wird die Vertragsautonomie 
der Urheber zu ihrem eigenen Schutz eingeschränkt, sodass ihnen ein unver
zichtbarer Anspruch auf eine angemessene Vergütung zusteht.7 Dieser in §  32 
UrhG normierte Anspruch ist der Dreh und Angelpunkt des Urhebervertrags
rechts. 

1 Berger, in: Stern/Peifer/Hain, Gelungen oder reformbedürftig?, 9 (10).
2 BT-Drs. 18/8625, S.  13.
3 Wandtke, Urheberrecht, Kap.  4 Rn.  15.
4 Berger, in: Stern/Peifer/Hain, Gelungen oder reformbedürftig?, 9 (11); Wandtke/Grunert, 

in: Wandtke/Bullinger, Vor 31 ff. Rn.  1. Das Urhebervertragsrecht regelt darüber hinaus die 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Erstverwerter und dessen Vertragspartnern. Dieses sekundäre 
Urhebervertragsrecht ist jedoch nicht Teil der vorliegenden Untersuchung.

5 Darüber hinaus enthalten die §§  88 ff. UrhG Sondervorschriften für Filmwerke.
6 Vgl. Berger, in: Stern/Peifer/Hain, Gelungen oder reformbedürftig?, 9 (11).
7 Vgl. Schricker/Haedicke, in: Schricker/Loewenheim, §  32 Rn.  1.
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B. Urheber im Arbeitsverhältnis  
und als arbeitnehmerähnliche Personen

Ein großer Teil urheberrechtlich geschützter Werke entsteht in Erfüllung von Ver
pflichtungen aus Arbeits- oder Dienstverhältnissen.8 Auch die an Arbeits ergeb
nissen entstehenden Urheberrechte sind unübertragbar. Im Gegensatz zu anderen 
Rechtsordnungen, wie beispielsweise derjenigen der USA,9 erwirbt im deutschen 
Recht nicht der Arbeitgeber mit der Werkentstehung das Urheberrecht am Werk.10 
Entsprechend des Schöpferprinzips nach §  7 UrhG entsteht und verbleibt dieses 
vielmehr, wie auch außerhalb von Arbeitsverhältnissen, beim Schöp fer – in die
sem Fall dem ArbeitnehmerUrheber –, sodass sich der Arbeitgeber zur Verwer
tung der Werke die erforderlichen Nutzungsrechte vertraglich einräumen lassen 
muss.11 In der Regel sieht der Arbeitsvertrag eine schuldrechtliche Verpflichtung 
des Arbeitnehmers zur Einräumung von Nutzungsrechten an urheberrechtlich ge
schützten Arbeitsergebnissen und gleichzeitig die automa tische Einräumung im 
Wege einer Vorausverfügung vor.12 Besteht weder im Individualarbeitsvertrag 
noch im auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarif vertrag13 eine ausdrückliche 
Übertragungspflicht, wird überwiegend von einer stillschweigenden Vereinba
rung und Einräumung von Nutzungsrechten an Pflicht werken ausgegangen14 oder 

8 Vgl. nur Becker, ZUM 2010, 473 (473).
9 In 17 U.S.C. §  201(b) Copyright Act ist gesetzlich geregelt, dass der Arbeitgeber originär 

das Urheberrecht an Arbeitsergebnissen erwirbt (works made for hire).
10 Rehbinder, WiB 1994, 461 (461); Rehbinder/Peukert, Rn.  929; Rojahn, in: Schricker/

Loewenheim, §  43 Rn.  2. Bereits 1951 hatte der BGH ausgeführt, dass der persönlichkeits
rechtliche Einschlag des Urheberrechts die Annahme eines unmittelbaren Rechtserwerbs des 
Auftraggebers oder Dienstherrn verbietet, vgl. BGH, NJW 1952, 661 (662).

11 Entwurf eines Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, BTDrs. IV/270, 
S.  61; vgl. auch Wandtke, GRUR 2015, 831 (833).

12 Bayreuther, GRUR 2003, 570 (572).
13 Uneinigkeit besteht darüber, ob die Nutzungsrechtseinräumung als solche unmittelbar 

durch den Tarifvertrag erfolgen kann; ablehnend Imhof, in: Bisges, Kap.  4 Rn.  54; Löwisch/
Rieble, §  1 Rn.  243; Sack, in: MHdB ArbR, Bd. 1, 2.  Aufl. 2000, §  102 Rn.  14; Steinberg, 
S.  100 f.; Ulrici, S.  262; Vogel, FS Schricker 1995, 117 (131); Wandtke, in: Wandtke/Bullinger, 
§  43 Rn.  127; ders., ZUM 2004, 505 (508); ders., in: Wandtke, Urheber im Arbeitsverhältnis, 
Rn.  249: ein Tarifvertrag könne lediglich schuldrechtliche Verpflichtungen enthalten, da das 
Bestimmtheitsgebot eine individuelle Einräumung erfordere; a. A. Barthel, S.  103; Bayreuther, 
in: MHdB ArbR, Bd. 1, §  99 Rn.  7; Rehbinder, WiB 1994, 461 (464); Rojahn, in: Schricker/
Loewenheim, §  43 Rn.  47; Samson, UFITA Bd. 64 (1972), 181 (186); Schack, Rn.  1119; Reh-
binder/Peukert, Rn.  941: eine Verfügung in Tarifverträgen erfolge als Vorausverfügung durch 
Gesetz, weshalb der Bestimmtheitsgrundsatz keine Anwendung fände.

14 Vgl. RGZ 110, 393 (396) – Innenausstattung Riviera; BGH, GRUR 1974, 480 (483) – 
Hummelrechte; BAG, NZA 1997, 765 (766) – Schaufensterdekoration; BAG, GRUR 1984, 429 
(431) – Statikprogramme; M. Becker, in: Kittner/Zwanziger/Deinert/Heuschmid, §  57 Rn.  80; 
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– FFS 13, 25, 235
– Freie Journalisten 3, 13, 66, 67, 78, 89
– Freie SWR 21
– Mindestvergütungen Freie 84
– Produktionsdauer WDR 13, 44, 47
– Urheberrechte BR 13
– Urheberrechte NDR 13
– Urheberrechte SWF 11
– Urheberrechte SWR 13, 21
– Urheberrechte WDR 13, 84, 92, 94

Übertragungszweckgedanke 93 f., 99 f.
UltimaratioGrundsatz/Prinzip 199, 259, 

265
Unbekannte Nutzungsarten
–  s. später bekannte Nutzungsarten
Unterlassungsanspruch 119, 123 ff.
Unterlegene Stellung 14 f., 20, 64, 178, 196, 

202 f., 283 ff.

Verfassungsbeschwerden 6, 16
Verhandlungspflicht 192, 198 f.
Verhandlungsschwäche
– s. unterlegene Stellung
Verteilungskämpfe/störungen 184, 226, 

231
Vertragsparität 13 ff.
Verwertungsgesellschaften 5 f., 177 f., 215 f.
– VG Wort 175, 177 f.
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Weitere Beteiligung 4, 42, 194 f.
– in gemeinsamen Vergütungsregeln 245 ff.
– in Tarifverträgen 234 f.
Werklohn 77 ff., 85 ff., 237 ff., 286
Werknutzer
– Bayerischer Rundfunk (BR) 25, 192, 193, 

204
– Constantin Film Produktion GmbH (CFP)  

25, 187
– Mediengruppe RTL 25, 50
– Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR)  

11
– ProSiebenSat.1 23, 25, 50, 104, 115, 175, 

228, 240, 247
– RTL Television GmbH (RTL) 25
– VOX Television GmbH (VOX) 25
– Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR)  

13, 85
– Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)  

23, 24, 191, 228, 248, 260

Werknutzerverband
– Bundesverband Deutscher Zeitungs

verleger (BDZV) 3, 11, 22 f., 27, 99, 126, 
161, 166, 168, 260, 265 f.

– Deutscher MusikverlegerVerband (DMV)  
166

– Produzentenallianz 3, 13, 23, 24, 25, 
185 ff., 191, 228

– Verband Deutscher Filmproduzenten 
(VDFP) 13

– Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 
(VDZ) 12, 26, 166

Wirksamkeitskontrolle 274 ff.

Zwangskontrahierung
– s. Kontrahierungszwang
Zweckübertragungstheorie
– s. Übertragungszweckgedanke
Zweitverwerter 42, 194, 246
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